
 

 

 

 18.10.2016
Leitfaden zum Schulpraxissemester 

 
für Studierende des BA/MA Studiengangs Wirtschaftspädagogik an der Universität Konstanz 
 
Siehe auch folgende Links:  http://www.seminare-bw.de/servlet/PB/menu/1214133/index.html  

http://www.ssdl-freiburg.de/ 
 

Struktur:  Modulform:  Modul 1   4 Wochen 
Modul 2   3 Wochen 
Modul 3   3 Wochen 

jeweils zu Beginn des Schuljahres im September/Oktober oder 
drei Wochen vor den Osterferien im Zeitraum von Februar bis April 
(sinnvoll wäre eine aufeinander folgende Anmeldung zu den Modulen )
 

Anmeldung: 
zu jedem Modul elektronische Anmeldung unter 
https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/schulpraktika unbedingt notwendig! 
 
 
Neuregelung ab 2013:  
Anmeldungen für das erste Modul sind künftig analog zum gymnasialen Lehramtspraktikum im Zeitraum vom 
ersten Montag nach den Osterferien bis zum 15.05. (mind. jedoch vier Wochen) für das kommende 
Wintersemester möglich. Die Bearbeitung der abgegebenen Bewerbung durch die Schulen wird entsprechend 
ab dem ersten Dienstag nach den Osterferien möglich sein. Für das Sommer-Praxissemester gilt der 
Anmeldezeitraum vom 15.10. bis zum 15.11.  
 
Anmeldungen, Bewerbungen und Bearbeitungen für das zweite oder dritte Modul sind in der 
Frühjahrsanmeldungsrunde künftig bereits vier Wochen vorher möglich (im Jahr 2013 also ab dem 11.03.2013). 
Für die Herbstanmeldungsrunde beginnt die Vorphase für die Module 2 und 3 jetzt einheitlich am 05.10. Das 
Ende der Online-Bewerbungen im Herbst wird künftig um einen Monat auf den 15.11. vorverlegt. Beachten Sie, 
dass Sie alle drei Module an derselben Schule absolvieren müssen!  
 
Begleitveranstaltungen/ Ort: 
30 Stunden Erziehungswissenschaft, 16 Stunden Fachdidaktik 
 
Modul 1:  Die Verantwortung liegt bei der Universität Konstanz 
 
Modul 2:  Die Begleitveranstaltungen werden an der Universität in Konstanz durchgeführt 

-vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freiburg immer im Herbst 
Donnerstag und Freitag in der 1. Schulwoche vor Beginn des 3-wöchigen Schulpraktikums 
und am Montag in der letzten Schulpraktikumswoche 
-vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten immer im Frühjahr 
3 Wochen vor den Osterferien 
Donnerstag und Freitag vor Beginn des 3-wöchigen Schulpraktikums und Freitag am Ende 
des Moduls 
 

- Erziehungswissenschaften       15 Stunden 
(Pädagogik/Pädagogische Psychologie) 
- Fachdidaktik (pro Fach)        4 Stunden 
 

Modul 3:  Die Begleitveranstaltungen werden an der Universität in Konstanz durchgeführt 
vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freiburg immer im Frühjahr 
3 Wochen vor den Osterferien 
Donnerstag und Freitag vor Beginn des 3-wöchigen Schulpraktikums und Freitag am 
Ende des Moduls 
vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten immer im Herbst 
Donnerstag und Freitag in der 1. Schulwoche vor Beginn des 3-wöchigen Schulpraktikums 
und am Montag in der letzten Schulpraktikumswoche 
 

- Erziehungswissenschaften       15 Stunden 
(Pädagogik/Pädagogische Psychologie) 
- Fachdidaktik (pro Fach)        4 Stunden 
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Teilnahme an den Begleitveranstaltungen und Bescheinigungen: 
- Der Besuch aller Begleitveranstaltungen (46 Stunden) ist Teil des Vorbereitungsdienstes und daher 
verpflichtend. Seminarveranstaltungen haben Vorrang gegenüber allen anderen Veranstaltungen 
(Studienfahrten, 
Exkursionen, Ausflüge etc.). Die regelmäßige Teilnahme an den Begleitveranstaltungen der Seminare 
ist Voraussetzung für die Erteilung der Bescheinigung. 
- Bei unentschuldigtem Fehlen in der Schule oder bei den Begleitveranstaltungen wird die 
Teilnahmebescheinigung 
nicht ausgestellt. 
- Falls im Falle von Krankheit oder Prüfungen an der Universität eine Teilnahme nicht möglich ist, muss das 
Seminar unverzüglich informiert werden. Im Einzelfall wird entschieden, ob die Teilnahmebescheinigung des 
Seminars ausgestellt werden kann. 
- Keinesfalls ausgestellt wird die Teilnahmebescheinigung, wenn eine oder mehrere Fachdidaktische 
Begleitseminare versäumt werden. 
- Die Teilnahme an den Begleitveranstaltungen wird mit der Unterschrift beim Fachleiter testiert. 
- Die Bescheinigung über die Teilnahme an den Begleitveranstaltungen wird nach Beendigung der 
Seminarveranstaltungen 
nach Modul 2+3 vom jeweiligen Seminar ausgestellt und an die Studierenden in der letzten 
Seminaristischen Begleitveranstaltung ausgehändigt. 
14.06.2012 
- Die zuständigen Ausbildungsschulen stellen ihrerseits nach Beendigung des Schulpraktikums eine 
Bescheinigung über die abgeleisteten 3 Module aus. Diese ist zusammen mit der Teilnahmebescheinigung des 
Seminars dem Landeslehrerprüfungsamt (Regierungspräsidium, Abt. 7, Schule und Bildung) bei der Anmeldung 
zum Vorbereitungsdienst vorzulegen. 
 
Praktikum an der Schule: 
Insgesamt 100 Stunden - 70 Hospitation, 30 Stunden angeleiteter Unterricht (Stufenmodell) 
 
Modul Wochen Hospitation (teilweise)/ 

angeleiteter 
Unterricht 
 

Gesamtstundenzahl 
 

Modul 1 4 32 2/6 Stunden=8 40* 
 

Modul 2 3 20 10 30 
 

Modul 3 3 18 12 30 
 

 10 70 30 100 
 

 
* Merkblatt der Universität Konstanz zum Praxissemester, Stand Oktober 2010 
 
Modul 1 (nur dieses!) kann an einer ausländischen Schule oder in einem anderen Bundesland absolviert werden 
Modul 2+3:  Erstellung eines Unterrichtsentwurfs in Kurzform pro Fach und Modul (insgesamt 4) 

Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstaltungen 
Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen 
Sitzungen mit den Ausbildungslehrern 
Praktikumsbericht: 

Beschreibung der Ausbildungsinhalte in ihrer Abfolge 
Beschreibung der Arbeitsaufträge der Seminare und der Ausbildungslehrkraft mit einer 
Dokumentation über ihre Erledigung 
Dokumentation der Vorbereitung und Durchführung eigener Unterrichtsversuche 

Abschlussbericht: 
Reflexionen über die eigenen Erfahrungen von Theorie und Praxis 
(Abschlussbericht und Praktikumsbericht verbleiben beim Studierenden) 

Abschlussberatung (durch die Ausbildungslehrkraft oder die Schulleitung) 
 

Reisekosten/Materialkosten: 
können nicht erstattet werden 
 
Rechtsschutz/Versicherung: 
Es besteht Unfallversicherungsschutz gemäß § 2 SGB VII 
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Wichtige Adressen: 
 
1) Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Freiburg 
Bertoldstrasse 55 
79098 Freiburg 
Tel. 0761/ 21864-14   (8.30 - 11.30 Uhr) 
www.bs.seminar-freiburg.de 
 
2) Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen und Gymnasien) 
Weingarten 
St.-Longinus-Straße 3 
88250 Weingarten 
Tel. 0751/501-8490 
www.seminar-weingarten.de 
 
3) Regierungspräsidium Freiburg     4) Regierungspräsidium Tübingen 
Abt. 7, Schule und Bildung     Abt. 7, Schule und Bildung 
Eisenbahnstrasse 68      Postfach 2666 
79098 Freiburg       72016 Tübingen 
Tel. 0761/ 208-6000      Tel. 07071/ 757-0 
http://www.rp-freiburg.de      http://www.rpt.tue.schule-bw.de 
 
5) Landeslehrerprüfungsamt    6.) Landeslehrerprüfungsamt 
Außenstelle beim Regierungspräsidium Freiburg  Außenstelle beim Regierungspräsidium Tübingen 
Postfach       Postfach 2160 
79098 Freiburg      72011 Tübingen 
Tel. 0761/ 208-6050     Tel. 07071 / 757-2110 
http://www.rp-freiburg.de     http://www.llpa-bw.de 
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